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Wichtige Hinweise zur Durchführung  

Auf Grund der aktuellen Lage ist eine Durchführung der Gemeindever-
sammlungen in der Aula Schulhaus Oberdorf aus Platzgründen nach wie 
vor nicht möglich. Das bewährte Schutzkonzept wurde an die neusten Hy-
giene- und Verhaltensregeln des Bundesamtes für Gesundheit BAG an-
gepasst.  

 Die Versammlungen finden in der Mehrzweckhalle Kaserne Wil statt.  
In der Mehrzweckhalle gelten die Abstandsregeln von 2 Metern.  

 Parkplätze stehen Ihnen beim Landsgemeindeplatz zur Verfügung. 
Bitte beachten Sie dazu den Verkehrsdienst der Feuerwehr Oberdorf.  

 Bitte benützen Sie die Eingänge auf der Seite des Dammes und ver-
meiden Sie Menschenansammlungen. Auch hier gelten die Abstands-
regeln von 1.5 Metern.  

 Der Einlass in die Mehrzweckhalle dauert auf Grund der Registrierung 
mittels Stimmregister länger, weshalb wir Sie bitten, frühzeitig einzu-
treffen. 

 Die Gemeinde Oberdorf stellt bei den Eingängen zur Mehrzweckhalle 
Desinfektionsmittel zur Verfügung. Bitte nutzen Sie dieses.  

 Fühlen Sie sich krank oder haben Sie Symptome, bleiben Sie bitte zu 
Hause.  

 Für die Teilnehmenden stehen Masken zur Verfügung. 

 Nach den Versammlungen bitten wir Sie, die Mehrzweckhalle mit dem 
nötigen Abstand an den gekennzeichneten Ausgängen zu verlassen.  

 Auf Grund der aktuellen Lage offeriert die Gemeinde keinen Apéro. 

 Die Ortsparteien haben sich entschieden, auf eine Durchführung der 
Orientierungsversammlung zu verzichten. 

 

Der Gemeinderat und der Schulrat bedanken sich bei Ihnen für Ihr Mitwir-
ken, Ihre Eigenverantwortung und Achtsamkeit. 
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Ordentliche Herbstgemeindeversammlungen 2021 
 
Schulgemeinde Oberdorf / Politische Gemeinde Oberdorf 
 
Mittwoch, 17. November 2021, 19:30 Uhr in der Mehrzweckhalle Kaserne Wil 
 
Geschäftsordnungen 
 
A) Schulgemeinde Oberdorf 

Beginn: 19:30 Uhr 
 
Traktanden: 
1. Wahl der Stimmenzähler*innen 
2. Vorlage des Budgets 2022 sowie Bericht und Antrag der Finanzkommission 
3. Festsetzung des Steuerfusses 2022 für natürliche Personen 

 
 

B) Politische Gemeinde Oberdorf 
Beginn: im Anschluss an die Versammlung der Schulgemeinde 
 
Traktanden: 
1. Wahl der Stimmenzähler*innen 
2. Einbürgerung DELEN Pieter, Hostatt 3, 6382 Büren 
3. Vorlage des Budgets 2022 sowie Bericht und Antrag der Finanzkommission 
4. Festsetzung des Steuerfusses 2022 für natürliche Personen 
5. Antrag des Gemeinderates auf Zustimmung zur Arrondierung der Wohnzone W3 und 

der Landwirtschaftszone der Parzellen Nrn. 96 und 102 
5.1. Orientierung 
5.2. Beschlussfassung über allfällige eingereichte Abänderungsanträge 
5.3. Beschlussfassung Arrondierung der Wohnzone W3 und der Landwirtschafts-

zone der Parzellen Nrn. 96 und 102 
6. Informationen des Gemeinderates 
 

Hinweis zu Traktandum 5 der Politischen Gemeinde Oberdorf 
Gemäss Art. 20 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG, NG 611.1) kön-
nen die Stimmberechtigten binnen 10 Tagen nach erfolgter Veröffentlichung beim 
Gemeinderat schriftlich und begründet Abänderungsanträge zu den Teiländerungen 
des Zonenplans einreichen. Abänderungsanträge sind nur zulässig, wenn sie sich 
auf Bestimmungen oder Grundstücke beziehen, die Gegenstand des Antrages des 
Gemeinderates zuhanden der Gemeindeversammlung sind. An der Gemeindever-
sammlung können dazu keine Abänderungsanträge mehr eingereicht werden.  

 
 

Die vollständigen Budgetunterlagen und die Unterlagen zu den Sachgeschäften liegen ab 
Montag, 25. Oktober 2021 bei der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf. 
 
 
6370 Oberdorf, im Oktober 2021 Schulrat Oberdorf 
 
 Gemeinderat Oberdorf 
  

5





Schulgemeinde 
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Bericht und Antrag des Schulrates zum Budget 2022 
 
Das Budget wird in einer zusammengefassten Form vorgelegt. Das detaillierte Budget kann 
bei der Finanzabteilung der Politischen Gemeinde Oberdorf angefordert werden: 
Telefon 041 618 62 62 oder E-Mail oberdorf@nw.ch 
 
Zudem können Sie auf der Webseite www.oberdorf-nw.ch unter der Rubrik Politik, Gemeinde-
versammlung / 17. November 2021, 19:30 Uhr / Dokumente das detaillierte Budget abrufen 
oder während des Auflageverfahrens bei der Gemeindeverwaltung einsehen. 
 
 
Erläuterungen zum Traktandum 2 
 
Genehmigung des Budgets 2022 
 
Das Budget sieht in der Erfolgsrechnung folgendes Ergebnis vor: 

 
Total Aufwand CHF 7'077'607 
Total Ertrag CHF 6'442'749 
Aufwandüberschuss CHF 634'858

 
Die Investitionsrechnung erwartet: 
 

Ausgaben CHF 48’000 
Einnahmen CHF 0 
Mehrausgaben CHF 48’000 

 
 
Budgeterstellung 
 
Das vorliegende Budget ist in enger Zusammenarbeit zwischen Schulrat, Schulleitung und 
weiteren Organisationen entstanden.  
 
Nebst der finanziellen wurde auch immer die operative Machbarkeit und Umsetzbarkeit mit 
bestehenden Ressourcen begutachtet. Es wurden nur Positionen budgetiert, welche mit der 
bestehenden Organisation umgesetzt werden können. Als verbindliche Richtlinien gelten für 
jede Budgetposition die gesetzlichen Vorgaben, Weisungen und Erfahrungswerte. Alle Res-
sortverantwortlichen sind bei der Erarbeitung der Erfolgs- und Investitionsrechnung sorgfältig 
und realistisch vorgegangen.  
 
Das Budget 2022 wird nach Richtlinien des Gemeindefinanzhaushaltgesetzes (GemFHG) 
171.2 aufgelegt. Es wurde durch den Schulrat in zwei Lesungen diskutiert und verabschiedet. 
Die vorliegende Darstellung erfolgt nach harmonisiertem Rechnungslegungsmodell HRM2 so-
wie den Empfehlungen des Schweizerischen Rechnungslegungsgremiums für den öffentli-
chen Sektor (www.srs-cspcp.ch). Die Grundsätze der Haushaltsführung sind nach Art. 10 
GemFHG vorgeschrieben. Es sind dies unter anderem die Grundsätze der Gesetzmässigkeit, 
des Haushaltgleichgewichts und der Sparsamkeit. 
 
Vor der definitiven Bestimmung des Steuerfusses 2022 erfolgte ein Abgleich zwischen den 
Finanzverantwortlichen der Schulgemeinde und der Politischen Gemeinde. Erfolgsrechnung, 
Investitionsrechnung und Finanzplan wurden gemeinsam diskutiert. Die so entstandene kon-
solidierte Finanzplanung 2022 bis 2027 zeigt die finanzielle Sicht der nächsten Jahre für die 
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Gemeinde Oberdorf. Nur aufgrund dieser konsolidierten Finanzplanung ist eine gemeinsame 
Steuerplanung möglich.  
 
Gerne stellen wir Ihnen mit den folgenden Ausführungen das Budget 2022 der Schulgemeinde 
Oberdorf vor: 
 
 
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 
 
Bei sämtlichen Zahlen (Rechnung 2020, Budget 2021 und 2022) handelt es sich um Nettoer-
gebnisse. Das heisst, allfällige Erträge wurden miteingerechnet. 
 
Insgesamt ist der betriebliche Aufwand für das Budget 2022 im Vergleich zum Budget 2021 
um CHF 68'678 tiefer. 
 
01 
Legislative und Exekutive 

Rechnung 2020 
CHF 76’560.25 

Budget 2021 
CHF 78’940 

Budget 2022 
CHF 81’950 

 

Die Finanzkommission hat sich 2021 neu konstituiert. Sie wird sich im 2022 zu zusätzlichen 
Sitzungen zusammenfinden, um administrative und organisatorische Themen anzupassen. 
Dies schlägt sich auf den Budgetposten der Legislative nieder, welcher gegenüber dem 
Budget 2021 um CHF 5'400 höher ist. 
 
211 
Kindergarten 

Rechnung 2020 
CHF 503’102.95 

Budget 2021 
CHF 555’350 

Budget 2022 
CHF 517’230 

 

212 
Primarstufe 

Rechnung 2020 
CHF 2’505’478.53

Budget 2021 
CHF 2’541’730 

Budget 2022 
CHF 2’531’515 

 

213 
Oberstufe 

Rechnung 2020 
CHF 1’571’649.27

Budget 2021 
CHF 1’626’890 

Budget 2022 
CHF 1’636’940 

 

Gegenüber dem Budget 2021 verringern sich die budgetierten Aufwände auf Stufe Kindergar-
ten um CHF 38'120. Die Differenz ergibt sich insbesondere bei den Löhnen der Heilpädago-
ginnen. Durch die deutlich kleinere Anzahl Kinder stehen weniger SHP-Lektionen für den Kin-
dergarten zur Verfügung.  
 
Auf der Primarstufe sind die Kosten um CHF 10'215 ebenfalls tiefer als gegenüber dem Budget 
2022.  
 
Auf der Oberstufe ist der Budgetaufwand 2022 um CHF 10'050 höher als im aktuellen Jahr. 
Die planmässige Abschreibung für die neuen Schülerlaptops trägt dazu mit CHF 10'820 (Ab-
schreibung auf 5 Jahre) bei. 
 
214 
Musikschule 

Rechnung 2020 
CHF 235’233.35 

Budget 2021 
CHF 234’395 

Budget 2022 
CHF 218’800 

 

Aufgrund der Pensionierung einer Lehrperson und interner Neubesetzung sind die Personal-
kosten in der Musikschule tiefer.  
 
217 
Schulliegenschaften 

Rechnung 2020 
CHF 1’080’534.91

Budget 2021 
CHF 1’185’180 

Budget 2022 
CHF 1’150’510 
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Bei den Schulliegenschaften gehen wir von rund CHF 34’670 tieferen Ausgaben aus. Zu er-
wähnen ist, dass ein Ausbau der WLAN-Empfänger zu CHF 3'500 und ein kleiner Teilersatz 
von Mobiliar zu CHF 15'000 in das Budget eingerechnet wurden. 
Das defekte Mobiliar, welches ersetzt wird, wird nächstes Jahr 50-jährig und ist somit seit Er-
öffnung der Schule Oberdorf im Einsatz gewesen.  
 
218 
Tagesbetreuung 

Rechnung 2020 
CHF 14’959.60 

Budget 2021 
CHF 23’000 

Budget 2022 
CHF 22’000 

 

Im Bereich der Tagesbetreuung sind die Kosten um rund CHF 1'000 tiefer budgetiert. Zudem 
konnte für den Transport der Kinder aus Niederrickenbach eine optimale Lösung gefunden 
werden, sodass die Fahrten ohne externe Fahrdienste oder Taxiunternehmen durchgeführt 
werden können, was sich positiv auf diesen Budgetposten auswirkt. 
 
219 
Schulleitung und Verwaltung 

Rechnung 2020 
CHF 476’573.25 

Budget 2021 
CHF 486’905 

Budget 2022 
CHF 522’790 

 

In der Verwaltung ist ein zusätzliches Pensum von ca. 20% geplant, welche das Sekretariat 
und die Schulleitung entlastet, sodass angefallene Mehrstunden reduziert werden können. 
 
Zudem ist aufgrund der neuen Teamleitung auf der Primarstufe eine obligatorische Weiterbil-
dung berücksichtigt worden. 
 
3 
Kultur, Sport und Freizeit 

Rechnung 2020 
CHF 55’330.50 

Budget 2021 
CHF 51’060 

Budget 2022 
CHF 61’280 

 

In dieser Budgetposition sind die Aufwände für die Bibliotheken, der Beitrag für die Aa-Post 
sowie auch Unterstützungsbeiträge an Vereine wie zum Beispiel dem Skiclub Büren-Oberdorf 
zusammengefasst. 
 
Der Bunker Büren kann aufgrund von Auflagen und Richtlinien momentan nicht als Jugend-
raum benutzt werden. Die Kappellgemeinde Büren lässt die Mängel derzeit beheben. 
Für 2022 wurde entschieden, einmalig CHF 10'000 für den Kauf von Mobiliar und Infrastruktur 
für den Bunker Büren zu budgetieren. Damit beteiligt sich die Schulgemeinde zusammen mit 
der Kappellgemeinde Büren und der politischen Gemeinde zu je einem Drittel an diesen Kos-
ten. 
 
910 
Steuern 

Rechnung 2020 
CHF -3’750’984.45

Budget 2021 
CHF -3’530’300 

Budget 2022 
CHF -3’587’500 

 

Bei den Berechnungen der Steuern stützen wir uns auf die Angaben des Steueramtes, wel-
ches die Zahlen aufgrund Prognosen seitens Kanton berechnet.  
Im Gegensatz zum Budget 2021 verzichten wir auf eine weitere Reduktion der Berechnungen. 
 
930 
Finanz- und Lastenausgleich 

Rechnung 2020 
CHF -2’561’000 

Budget 2021 
CHF -2’771’544 

Budget 2022 
CHF -2’171’869 

 

Das Gesetz über den innerkantonalen Finanzausgleich wurde im Jahr 2019 überarbeitet und 
vom Landrat verabschiedet. Siehe dazu auch die Erläuterungen unter Traktandum 3 - Aktuelle 
Lage.  
 
961 
Zinsen 

Rechnung 2020 
CHF 0 

Budget 2021 
CHF 0 

Budget 2022 
CHF 0 

 

Aktuell bestehen keine Darlehen. Aufgrund der Negativzinsen können diese mit sehr guten 
Konditionen bezogen werden. 
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971 
Rückverteilungen 

Rechnung 2020 
CHF -2’351.10 

Budget 2021 
CHF -3’000 

Budget 2022 
CHF -2'500 

 

Hierbei handelt es sich um Rückvergütungen der CO2 Abgabe. 
 
990 
Nicht aufgeteilte Posten 

Rechnung 2020 
CHF -200’000 

Budget 2021 
CHF -353’030 

Budget 2022 
CHF -358’750 

 

Aus den finanzpolitischen Reserven dürfen Beträge bis zu 10% vom Nettosteuerertrag bezo-
gen werden.  
 
Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 634'858. 
 
 
Erläuterungen zur Investitionsrechnung 
 
212 
Primarstufe 

Budget 2022 
CHF 48'000 

 

 
In der Investitionsrechnung 2022 ist die 2. Tranche der Beschaffung von Laptops vorgesehen. 
Diese sind für die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse bestimmt. 
 
Im Frühjahr 2021 wurde bereits die Oberstufe mit Laptops ausgestattet, und es konnten erste 
positive Erfahrungen gesammelt werden.  
 
Entgegen der Erwartung im Budget 2021 müssen weniger Geräte beschafft werden, sodass 
die Investition auf CHF 48'000 gesenkt werden konnte. 
 
Ab Budgetjahr 2023 werden jeweils die Schüler der 5. Klasse (ca. 30 Lernende) mit Laptops 
ausgestattet.  
Dies wird durch eine Teilbeschaffung umgesetzt. Geräte von ehemaligen Schülern der Orien-
tierungsstufe werden dazu ebenfalls verwendet.  
 
Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 48’000. 
 
 
Antrag des Schulrates 
 
Der Schulrat Oberdorf beantragt den Stimmberechtigten, das Budget 2022 mit einem Auf-
wandüberschuss von CHF 634'858 sowie Nettoinvestitionen von CHF 48'000 zu genehmigen.  
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Konsolidiertes Budget 2022 
 
Gemäss Art. 57 Abs. 1 Gemeindefinanzhaushaltgesetz (GemFHG, NG 171.2) gehören die 
Politische Gemeinde und die Schulgemeinde zum Konsolidierungskreis. 
 
Wir veröffentlichen die konsolidierte Gesamtübersicht Budget 2022, den konsolidierten gestuf-
ten Erfolgsausweis Budget 2022 sowie die konsolidierte Erfolgs- und Investitionsrechnung 
Budget 2022.  
 
Die konsolidierten Dokumente sind ab Seite 38 abgebildet. 
 
 
 
Erläuterungen zum Traktandum 3 
 
Festsetzung des Steuerfusses 2022 für natürliche Personen 
 
 
Aktuelle Lage 
 
Der direkte Finanzausgleich, welcher seit 1. Januar 2020 in Kraft ist, führt aufgrund der neuen 
Obergrenze und dem Wegfall von Zahlungen in der Übergangsfrist zu kleineren Ausschüttun-
gen.  
 
Alleine im Bereich Normausgleich Volksschule ergibt sich dadurch ein Minus von 
CHF 349'043. Insgesamt erhält die Schulgemeinde für das Budgetjahr 2022 CHF 599'675 we-
niger als im aktuellen Budgetjahr. 
 
Dies ist die Hauptursache für den grossen Aufwandüberschuss von CHF 634’858.  
 
Wie bereits in früheren Perioden erwähnt, weist die Schulgemeinde ein sehr hohes Eigenka-
pital von immer noch CHF 6'395'080.65 per 31.12.2020 aus. 
 
Unser Ziel bleibt nach wie vor, dieses Eigenkapital zu reduzieren. Der budgetierte Aufwands-
überschuss kann somit mit dem vorhandenen Eigenkapital aufgefangen werden. 
 
 
Aussichten 
 
Der Finanzplan 2023 bis 2027 zeigt die weitere Entwicklung der Finanzen und Aufgaben auf. 
 
Für das Budgetjahr 2023 sind momentan keine Investitionen vorgesehen. Für 2024 respektive 
2025 werden Investitionen für die Schulliegenschaft Oberdorf anvisiert, welche sich allerdings 
erst in der Vorplanung befinden. 
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Aufwand 
Die Aufwandsseite der Schulgemeinde Oberdorf bewegt sich, wie in folgender Grafik mit den 
roten Balken ersichtlich, seit rund 10 Jahren stabil im Bereich um die CHF 7 Mio.  

Wir weisen sinkende Schülerzahlen auf, und dieser Trend scheint sich auch die nächsten 
Jahre fortzusetzen. Auf den Aufwand wird sich dies allerdings nur minim entlastend auswirken.  

Der Schulbetrieb an zwei Standorten mit jeweils allen Kindergarten- und Primarklassen sowie 
der ORS ergibt grundlegende Fixkosten, unabhängig ob eine Klasse nun von 20 oder 15 Ler-
nenden besucht wird. 
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Wo möglich und aus pädagogischer Sicht sinnvoll, werden wir immer wieder Optimierungen 
am Schulbetrieb vornehmen. Dem sind jedoch enge Grenzen gesetzt, sodass sich dies nur 
wenig auf den Gesamtaufwand auswirkt. 

Ertrag 
Die sinkenden Schülerzahlen haben allerdings direkte Auswirkungen auf den kantonalen Fi-
nanzausgleich und somit auf die Ertragsseite. Bei einem Teil des Finanzausgleichs handelt es 
sich um den sogenannten "Normausgleich Volksschule". Dieser errechnet sich aus der Schü-
lerquote (Anzahl Schüler ./. Anzahl Einwohner).  

Somit gehen wir hier von einem gleichbleibenden oder sogar sinkenden Finanzausgleich aus.  

Trotz des aktuell grossen Aufwandüberschusses möchten wir für das Budgetjahr 2022 den 
Steuersatz noch bei 1.55 Einheiten belassen. 

Das Eigenkapital sowie die konsolidierte Sicht der Gemeinde Oberdorf erlauben dies. 

Allerdings möchten wir bereits ankündigen, dass wir den Steuersatz in Zukunft wieder erhöhen 
werden, um einerseits dem tieferen Finanzausgleich entgegenzuwirken und anderseits das 
Haushaltsgleichgewicht wahren zu können. 

Antrag des Schulrates 

Der Schulrat Oberdorf beantragt den Stimmberechtigten, den Steuerfuss für natürliche Perso-
nen für das Jahr 2022 unverändert bei 1.55 Einheiten zu belassen. Dieser Antrag erfolgt in 
Absprache mit der Politischen Gemeinde und der Finanzkommission. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1.80 1.80 1.80 1.55 1.55 1.55 1.55 
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FINANZKOMMISSION

Herbstgemeindeversammlung vom 17. November 2021

Bericht der Finanzkommission an die Stimmberechtigten der Schulgemeinde Oberdorf
zum Budget 2022

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) für
das Jahr 2022 der Schulgemeinde Oberdorf beurteilt.

Untere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für
Finanzkommissionen des Kantons Nidwalden.

Gemäss unserer Beurteilung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschriften. Die
aufgezeigte Entwicklung der Schulgemeinde Oberdorf erachten wir als vertretbar.

Der vom Schulrat vorgeschlagene Steuerfuss von 1.55 beurteilen wir als sachgerecht.

Wir beantragen, das vorliegende Budget mit einem Aufwandüberschuss von CHF 634’858.00 zu
genehmigen.

Oberdorf, 23. September 2021

Finanzkommission Oberdorf

______________________ ______________________
Bernadette Christen Marcus Risi
Präsidentin FIKO Sekretär FIKO

______________________ ______________________
Kerstin Märkisch Beat Niederberger
Mitglied FIKO Mitglied FIKO

______________________
Sepp Odermatt
Mitglied FIKO
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Politische Gemeinde 
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Traktandum 2 

Einbürgerungsgesuch 

DELEN Pieter, 1964, verheiratet, südafrikanischer Staatsangehöriger, Hostatt 3,  
6382 Büren  

Pieter Delen besuchte die obligatorische Schule in Pretoria. Er ab-
solvierte verschiedene Weiterbildungen sowie Kurse und war von 
1983 bis 1996 für die südafrikanische Luftwaffe tätig. Anschlies-
send arbeitete er in verschiedenen Bereichen der Luftfahrt. Am 
1. Oktober 2006 reiste der Gesuchsteller erstmals in die Schweiz 
ein. Seither begründet Herr Delen seinen Wohnsitz in der Ge-
meinde Oberdorf. Er lebt zusammen mit seiner Ehefrau Hendrieka 
und der 17-jährigen Tochter Anke in Büren.  

Ebenfalls seit 1. Oktober 2006 ist Pieter Delen bei der Pilatus Flug-
zeugwerke AG Stans angestellt. Herr Delen befindet sich in einem 
unbefristeten Arbeitsverhältnis. Er ist als Customer Support Engi-
neer in der Fachstelle Technischer Kundendienst tätig.  

In der Freizeit unternimmt Pieter Delen mit seiner Frau regelmässig längere Wanderungen in 
unserer Umgebung. Er fährt gerne Mountainbike oder hält sich in der Natur und in seinem 
Garten auf. Zudem ist er ein grosser Fan von alten Flugzeugen und Autos. 

Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat empfiehlt, dem Einbürgerungsgesuch zuzustimmen bzw. dem Gesuchstel-
lenden das Gemeindebürgerrecht von Oberdorf zuzusichern. 
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Allgemeine Verfahrensvorschriften 
 
a) Einbürgerungen können gemäss den Weisungen des Regierungsrates Nidwalden an der 

Urne innerhalb der Gemeindeversammlung durchgeführt werden. 
 
b) Ohne ausdrücklichen und begründeten Antrag auf Ablehnung des Gesuches wird darüber 

nicht in geheimer Abstimmung entschieden. Wird kein begründeter Antrag auf Ablehnung 
des Gesuches gestellt, gilt das Gesuch auf Einbürgerung als angenommen. 

 
c) Anträge auf Ablehnung des Einbürgerungsgesuches müssen begründet werden. Begrün-

dungen allein mit dem Hinweis auf Herkunft, Rasse, religiöse oder politische Überzeugun-
gen sind unzulässig. Sie widersprechen dem Rassendiskriminierungsverbot gemäss Bun-
desverfassung. 

 
d) Ein Antrag, der nur mit diskriminierenden Begründungen vorgetragen wird, ist nicht zuläs-

sig. Ein solcher Antrag gilt als nicht gestellt. 
 
e) Der Antrag, es seien alle Gesuche abzulehnen, ist nicht statthaft. Wird der Antrag gestellt, 

es seien Gesuche abzulehnen, ist für jedes einzelne Gesuch eine detaillierte, sachliche 
Begründung erforderlich. 

 
f) Nach Abschluss der Diskussion findet die Urnenabstimmung nur zu all jenen Einbürge-

rungsgesuchen statt, zu denen ein begründeter Antrag auf Nichteinbürgerung gestellt 
wurde. 
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Bericht und Antrag des Gemeinderates zum Budget 2022 
 
Das Budget wird in einer zusammengefassten Form vorgelegt. Das detaillierte Budget kann 
bei der Finanzabteilung der Politischen Gemeinde Oberdorf angefordert werden: 
Telefon 041 618 62 62 oder E-Mail oberdorf@nw.ch 
 
Zudem können Sie auf der Webseite www.oberdorf-nw.ch unter der Rubrik Politik, Gemeinde-
versammlung / 17. November 2021, 19:30 Uhr / Dokumente das detaillierte Budget abrufen 
oder während des Auflageverfahrens bei der Gemeindeverwaltung einsehen. 
 
 
Erläuterungen zum Traktandum 3 
 
Genehmigung des Budgets 2022 
 
Das Budget sieht in der Erfolgsrechnung folgendes Ergebnis vor: 

 
Total Aufwand CHF 3'816’400 
Total Ertrag CHF 3'894’025 
Ertragsüberschuss CHF 77’625

 
Die Investitionsrechnung erwartet:  
 

Ausgaben CHF 200’000 
Einnahmen CHF 0 
Mehrausgaben CHF 200’000 

 
 
Budgeterstellung 
 
Das vorliegende Budget ist in enger Zusammenarbeit zwischen Gemeinderat, Verwaltung, 
Kommissionen, Arbeitsgruppen und Organisationen entstanden.  
 
Als verbindliche Richtlinien werden für jede Budgetposition die gesetzlichen Vorgaben und 
Weisungen eingehalten. Im Weiteren dienen Erfahrungswerte und Hochrechnungen als 
Grundlage. Bei einer Budgetierung gilt es, nebst den finanziellen jeweils auch die personellen 
Ressourcen zu berücksichtigen, welche für die Umsetzung erforderlich sind. 
 
Das Budget 2022 wird nach Richtlinien des Gemeindefinanzhaushaltgesetzes (GemFHG, 
NG 171.2) aufgelegt. Es wurde durch den Gemeinderat in zwei Lesungen erarbeitet und ver-
abschiedet. Anschliessend wurde das Budget der Finanzkommission (FIKO) präsentiert und 
erläutert. Die Grundsätze der Haushaltsführung sind nach Art. 10 GemFHG vorgeschrieben. 
Es sind dies unter anderem die Grundsätze der Gesetzmässigkeit, der Sparsamkeit und des 
Haushaltgleichgewichts. 
 
Vor der definitiven Bestimmung des Steuerfusses 2022 erfolgte ein intensiver Austausch und 
Abgleich zwischen den Finanzverantwortlichen der Politischen Gemeinde und der Schulge-
meinde. Das Budget der Politischen Gemeinde basiert auf demselben Steuerfuss wie 2021 
(0.45 Einheiten). 
 
Der Gemeinderat freut sich, Ihnen auch dieses Jahr ein ausgeglichenes Budget vorzulegen.  
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Die folgenden Ausführungen erläutern insbesondere Positionen, welche grössere Abweichun-
gen gegenüber dem Budget 2021 aufweisen.   
 
 
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung  
 
Bei sämtlichen Zahlen (Rechnung 2020, Budget 2021 und 2022) handelt es sich um Nettoer-
gebnisse. 
 
011 
Legislative 

Rechnung 2020 
CHF  28'701.73 

Budget 2021 
CHF  27’500 

Budget 2022 
CHF  49’100 

 

Im kommenden Jahr stehen Wahlen an, dadurch fallen höhere Kosten an. Dies betrifft z.B. die 
Entschädigung des Wahlbüros, Drucksachen, Porti und Abstimmungsmaterial. Es wurden 6 
Abstimmungen budgetiert. Seitens Finanzkommission (Fiko) wurde ein höheres Budget für die 
Entschädigung eingereicht. Aufgrund der Neukonstitution der Fiko sind diesbezüglich zusätz-
liche Arbeitsstunden notwendig, unter anderem werden die Prozesse überarbeitet und digita-
lisiert. Für neue Kommissionsmitglieder wurde die entsprechende Ausbildung budgetiert. 
 
 
021 
Finanz- / Steuerverwaltung 

Rechnung 2020 
CHF  77'095.50 

Budget 2021 
CHF  54’080 

Budget 2022 
CHF  96’120 

 

Da bei einem Mitarbeitenden krankheitsbedingt leider mit einem längeren Ausfall gerechnet 
werden muss, entstehen durch eine externe Lösung mögliche Zusatzkosten durch Dritte, wel-
che vorsorglich budgetiert wurden. Ebenfalls ist bei den Entschädigungen an den Kanton für 
Steuerverwaltungskosten mit einer Zunahme von 36 % zu kalkulieren. 
 
 
022 
Übrige allgemeine Dienste 

Rechnung 2020 
CHF 566'055.71 

Budget 2021 
CHF 581’615 

Budget 2022 
CHF 649’550 

 

In den Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals sind sowohl die Erhöhungen gem. 
kantonalem Vorschlag enthalten als auch personelle Anpassungen. Durch eine Umstrukturie-
rung und Optimierung der Aufgabenbereiche kam es zu personellen Wechseln im laufenden 
Jahr. Die Löhne aller Mitarbeitenden entsprechen den Vorgaben und Empfehlungen der Lohn-
leitlinien des Kantons. Bei der Büroinfrastruktur ist die Anschaffungen von IT-Ersatzgeräten 
notwendig. Die Datenverarbeitungskosten durch das ILZ wurden 7.8 % höher budgetiert. Hin-
gegen wurden geringere Aufwendungen für Honorare externer Berater budgetiert und auch 
die Aus- und Weiterbildungskosten beim Personal fallen rund 70 % tiefer aus.  
 
 
029 
Verwaltungsliegenschaften 

Rechnung 2020 
CHF 7'327.60 

Budget 2021 
CHF -11’510 

Budget 2022 
CHF 37’625 

 

Im Zusammenhang mit dem Baufeld A fallen bei zwei Positionen Mehrkosten an. Für einen 
allfälligen Umzug der Verwaltung wurden die Kosten für Planungen und Projektierungen Dritter 
budgetiert. Zudem müssen die angefallenen Wettbewerbskosten über CHF 150’0000 gemäss 
Vorgabe über 5 Jahre abgeschrieben werden (planmässige Abschreibungen Sachanlagen).  
 

421 
Ambulante Krankenpflege 

Rechnung 2020 
CHF 76'852.95 

Budget 2021 
CHF 110’000 

Budget 2022 
CHF 90’000 

 

Die Kosten für die ambulante Krankenpflege (Spitex) hängen davon ab, wie viele Personen in 
unserer Gemeinde betreut werden müssen. 
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544 
Jugendschutz 

Rechnung 2020 
CHF 6'029.70 

Budget 2021 
CHF 9’700 

Budget 2022 
CHF 30’650 

 
Für 2022 stehen zwei grössere Projekte an: Tagesstrukturen und Bunker Büren. Für diese 
Projekte wurden die entsprechenden Kosten für Dienstleistungen Dritter und Honorare für ex-
terne Berater und Gutachter als auch notwendige Anschaffungen budgetiert. Aus Sicherheits-
gründen darf der Bunker nicht mehr betrieben werden. Es sind umfassende Sanierungen nötig, 
und die Aufsicht muss neu geregelt werden. Der Gemeinderat erachtet es als wichtig, dass 
den Oberstufenschülern in unserer Gemeinde ein Jugendlokal zur Verfügung steht. Dieses 
Projekt wird gemeinsam mit der Kapellgemeinde Büren und dem Schulrat realisiert und finan-
ziert.  
 
 
572 
Wirtschaftliche Hilfe 

Rechnung 2020 
CHF 133'362.90 

Budget 2021 
CHF 195’250 

Budget 2022 
CHF 132’700 

 
Hierbei handelt es sich um gebundene Kosten, welche Beiträge an den Kanton aber auch die 
direkte wirtschaftliche Sozialhilfe beinhalten. Diese Kosten haben sich in den letzten Jahren 
stark erhöht, für 2022 wird mit einer Entspannung der Lage gerechnet. Die Budgetierung 2022 
basiert einerseits auf der Rückmeldung des Kantons als auch auf einer Hochrechnung der 
laufenden Kosten Stand Juni 2021. 
 
 
615 
Gemeindestrassen 

Rechnung 2020 
CHF 159'377.15 

Budget 2021 
CHF 312'320 

Budget 2022 
CHF 275’125 

 
Nach den bereits erfolgten Sanierungen fallen die budgetierten Kosten CHF 37'195 tiefer aus 
als im vergangenen Jahr. Die Abschreibungen und der Unterhalt der Strassen sind ordentlich 
budgetiert. Beim Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung gelten neue Auflagen, die Kontrollen 
werden neu durch das EWN ausgeführt und wurden entsprechend budgetiert. Die Beiträge an 
den Kanton beinhalten die Planungskosten für den Veloweg Wil-Dallenwil. 
 
 
629 
Übriger öffentlicher Verkehr 

Rechnung 2020 
CHF 33'497.55 

Budget 2021 
CHF 33'000 

Budget 2022 
CHF 34'000 

 

Für die ÖV-Beteiligung an der Busverbindung nach Büren werden wiederum CHF 30'000 bud-
getiert. Diese Entschädigung wird aufgrund der schwachen Frequenzen auf dieser Linie Sei-
tens Kanton gefordert. Der Gemeinderat erachtet eine gute ÖV-Anbindung als wichtig und 
setzt sich für weitere Optimierungen ein.  
 
 
771 
Friedhof und Bestattung 

Rechnung 2020 
CHF 59'754.00 

Budget 2021 
CHF 63’420 

Budget 2022 
CHF 109’020 

 

Das Bedürfnis nach Urnengräbern gegenüber Erdbestattungen hat in den letzten Jahren deut-
lich zugenommen. Beim Friedhof Büren muss der Urnenhain vergrössert und neugestaltet 
werden. Zudem ist die Urnenwand in die Jahre gekommen und muss renoviert werden. 
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779 
Umweltschutz 

Rechnung 2020 
CHF 25'807.71 

Budget 2021 
CHF 11’100 

Budget 2022 
CHF 27’100 

 

Unter Dienstleistungen Dritter sind die ausserordentlichen Kosten im Zusammenhang mit den 
weiteren altlastenrechtlichen Untersuchungen im Schwybogen über CHF 17’000 budgetiert. 
Die Bekämpfung der Neophyten ist mit CHF 3’000 budgetiert. 
 
 
790 
Raumordnung 

Rechnung 2020 
CHF 60'816.10 

Budget 2021 
CHF 117'730 

Budget 2022 
CHF 83’550 

 

Im Jahr 2022 sind weitere Ausgaben für die Zonenplanrevision geplant, diese fallen jedoch 
tiefer aus als im Vorjahr. Die Planung der Dorfmeile ist ebenfalls vorgemerkt. Die jährlichen 
Budgetbeträge werden dem jeweiligen Projektstand angepasst und kontrolliert. 
 
 
930 
Finanz- und Lastenausgleich 

Rechnung 2020 
CHF -1'029'733.00

Budget 2021 
CHF -1'104'565 

Budget 2022 
CHF -832’125 

 

Das Gesetz über den innerkantonalen Finanzausgleich wurde im Jahr 2019 überarbeitet und 
vom Landrat verabschiedet. Die Berechnung des Finanz- und Lastenausgleichs erfolgt durch 
die Finanzdirektion des Kantons Nidwalden. Die budgetierten Beträge entsprechen den tat-
sächlichen Vergütungen durch den Kanton. 
 
Der Finanz- und Lastenausgleich fällt für das Jahr 2022 um Total CHF 272'440 tiefer aus, was 
einem Rückgang von 24.66 % entspricht. Dies belastet unser Budget. In den Jahren 2020 und 
2021 erhielt die Politische Gemeinde noch Übergangsbeitrage, 2021 betrug dieser  
CHF 105'355. Dieser Betrag fällt ab 2022 weg. Ebenfalls fällt der Finanzkraftausgleich von 
Gemeinden an Gemeinden um CHF 167'085 wesentlich tiefer aus. Dieser Rückgang ist ins-
besondere auf die rückläufige Schülerzahl in unserer Gemeinde zurückzuführen.  
 
 
950 
Übrige Ertragsanteile 

Rechnung 2020 
CHF -150'528.48 

Budget 2021 
CHF -110'000 

Budget 2022 
CHF -210'000 

 
Hier wirkt sich die Gewinnausschüttung über CHF 100'000 des KVV Nidwaldens aus dem Ab-
schluss 2020 positiv aus. Dies führt zu einem Mehrertrag.  
 
Die Einnahmen aus der Grundstückgewinnsteuer sind mit CHF 110‘000 wie im Vorjahr bud-
getiert. Die Annahme basiert auf einem langjährigen Durchschnittswert. 
 
 
969 
Finanzvermögen n.a.g. 

Rechnung 2020 
CHF 0.95 

Budget 2021 
CHF -200 

Budget 2022 
CHF -332’400 

 
Hier wirken sich zwei Buchungen im Zusammenhang mit dem Baufeld A äusserst positiv auf 
die Erfolgsrechnung aus. Diese beiden Erträge sind jedoch abhängig von der entsprechenden 
Baubewilligung und erfolgen auf diesen Zeitpunkt. Erfolgt die Baubewilligung nicht, können 
diese Erträge nicht verbucht werden. Es handelt sich dabei um folgende Positionen: 
 
Einerseits kann im Jahr 2022 erstmals die Hälfte des zukünftigen Baurechtzinses anteilsmäs-
sig eingenommen werden (CHF 50'000).  
 
Beim Erwerb des Baufeld A vom Kanton geht die Parzelle 153 (heutige Wertstoffsammelstelle) 
im Gegenzug an den Kanton über. Diese wird beim Kauf des Baufeld A entsprechend ange-
rechnet. Diese Parzelle war bisher mit CHF 1 in den Büchern bewertet und muss nun auf den 
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Verkaufswert entsprechend aufgewertet werden. Es handelt sich um eine Marktwertanpas-
sung (Aufwertung) ohne Geldfluss (CHF 282'500).  
 
Die Erfolgsrechnung 2022 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 77'625. 
 
 
Erläuterungen zur Investitionsrechnung 
 
0290 
Übrige Verwaltungsliegen-
schaften  

Rechnung 2020 
CHF 0.00 

Budget 2021 
CHF 150’000 

Budget 2022 
CHF 55'000 

 

Vorgesehen ist die Umgestaltung des Müliplatzes in Büren inklusive Personenunterstand. 
 
 
3420 
Wanderwege, Spielplätze 

Rechnung 2020 
CHF 0.00 

Budget 2021 
CHF 50’000 

Budget 2022 
CHF 25’000 

 

Der Spielplatz "Rägebogeland" am Aawasser ist in die Jahre gekommen und muss saniert 
werden. Der Spielplatz wird vergrössert, neugestaltet und optimiert. Im Vorjahr waren dafür 
CHF 50'000 budgetiert, für 2022 werden die weiteren Kosten vorgemerkt. 
 
 
6290 
Übriger öffentlicher Verkehr 

Rechnung 2020 
CHF 0.00 

Budget 2021 
CHF 0.00 

Budget 2022 
CHF 120’000 

 

Im Budget sind die Kosten für die drei neuen Personenunterstände an den Bushaltestellen bei 
der Schule und beim Müliplatz vorgemerkt.   
 
Die Investitionsrechnung 2022 schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 200'000. 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, das Budget 2022 mit einem Ertragsüber-
schuss von CHF 77’625 sowie Nettoinvestitionen von CHF 200’000 zu genehmigen. 
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Erläuterungen zum Traktandum 4 
 
Festsetzung des Steuerfusses 2022 für natürliche Personen 
 
 
Finanzlage 
 
Das Budget 2022 sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 77’625 vor. Zu diesem positiven 
Ergebnis tragen insbesondere die Verbuchungen im Zusammenhang mit dem Baufeld A bei 
(siehe Erläuterungen zur Erfolgsrechnung). Diese sind jedoch von der Erteilung der Baubewil-
ligung abhängig. Ebenfalls sehr positiv auf den Ertrag wirkt sich die Gewinnausschüttung des 
KehrichtVerwertungsVerbandes Nidwalden aus. Hingegen belastet die massiv geringere Ver-
gütung beim Finanzausgleich das Budget. Die Minderzahlung ist insbesondere auf die rück-
läufige Schülerzahl zurückzuführen. Die hohen Investitionen der letzten Jahre belasten die 
Rechnung mit entsprechenden Abschreibungen. 
 
Die wirtschaftlichen Folgen und Nachwirkungen der Covid-19 Pandemie können zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht abschliessend beurteilt werden. Insgesamt ist jedoch von einer Stabilisie-
rung der Lage auszugehen, was sich auch bei den Steuereinnahmen auswirken dürfte.  
 
Der Ertragsüberschuss im Budget 2022 basiert auf dem heutigen Steuerfuss von 0.45 Einhei-
ten. Ein Steuerzehntel wird derzeit auf CHF 216’000 hochgerechnet. 
 
 
Aussichten Finanzplan 2023 bis 2027 
 
Der Finanzplan 2023 – 2027 sieht bei der Politischen Gemeinde eine stark ansteigende Inves-
titionstätigkeit vor.  
 
Nebst der Realisierung "Baufeld A", welches in Zukunft auch zusätzliche Erträge generieren 
wird, stehen die bekannten Investitionen bei den Gewässerverbauungen an (Buoholzbach, 
Mülibach / Rossibächli, Chrottenbach und Hochwasserschutz Stanserboden). Aus den hohen 
getätigten Investitionen im Bereich der Gemeindestrassen ergeben sich in Zukunft entspre-
chende Mehraufwände bei den Abschreibungen. Dasselbe Thema ergibt sich in Zukunft aus 
den notwendigen, hohen Investitionen bei den Gewässerverbauungen.  
 
Das aktuelle Budget ist ausgeglichen. Die notwendigen Investitionen und Abschreibungen 
werden das Budget belasten. Die Politische Gemeinde verfügt über Finanzpolitische Reserven 
und Eigenkapital. Die voraussichtlichen Aufwandüberschüsse der nächsten Jahre können vor-
erst über Eigenkapital kompensiert werden.  
 
 
Begründung Antrag 
 
Der Gemeinderat will den Steuerfuss möglichst konstant halten und nur so viel Steuern ein-
nehmen, wie es der Aufwand verlangt. Kurz- und mittelfristig können mit der vorhandenen 
Eigenkapitalreserve Mehrausgaben kompensiert werden. 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, den Steuerfuss für natürliche Personen 
für das Jahr 2022 unverändert bei 0.45 Einheiten zu belassen. Dieser Antrag erfolgt in Abspra-
che mit der Schulgemeinde und der Finanzkommission.  
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FINANZKOMMISSION

Herbstgemeindeversammlung vom 17. November 2021

Bericht der Finanzkommission an die Stimmberechtigten der Politischen Gemeinde
Oberdorf zum Budget 2022

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) für
das Jahr 2022 der Politischen Gemeinde Oberdorf beurteilt.

Untere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für
Finanzkommissionen des Kantons Nidwalden.

Gemäss unserer Beurteilung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschriften. Die
aufgezeigte Entwicklung der Politischen Gemeinde Oberdorf erachten wir als vertretbar.

Der vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuerfuss von 0.45 beurteilen wir als sachgerecht.

Wir beantragen, das vorliegende Budget mit einem Ertragsüberschuss von CHF 77’625.00 zu
genehmigen.

Oberdorf, 23. September 2021

Finanzkommission Oberdorf

______________________ ______________________
Bernadette Christen Marcus Risi
Präsidentin FIKO Sekretär

______________________ ______________________
Kerstin Märkisch Beat Niederberger
Mitglied FIKO Mitglied FIKO

______________________
Sepp Odermatt
Mitglied FIKO
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Erläuterungen zum Traktandum 5 

Antrag des Gemeinderates auf Zustimmung zur Arrondierung Wohnzone W3 und der 
Landwirtschaftszone der Parzellen Nrn. 96 + 102, Wilstrasse 

Traktanden 
5.1 Orientierung 
5.2 Beschlussfassung über allfällige eingereichte Abänderungsanträge 
5.3 Beschlussfassung Arrondierung der Wohnzone W3 und der Landwirtschaftszone der Par-

zellen Nrn. 96 + 102, Wilstrasse 

Orientierung 

Gemäss Art. 20 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG, NG 611.1) können die 
Stimmberechtigten binnen 10 Tagen nach erfolgter Veröffentlichung beim Gemeinderat schrift-
lich und begründet Abänderungsanträge zu den Teiländerungen des Zonenplans einreichen. 
Abänderungsanträge sind nur zulässig, wenn sie sich auf Bestimmungen oder Grundstücke 
beziehen, die Gegenstand des Antrages des Gemeinderates zuhanden der Gemeindever-
sammlung sind. An der Gemeindeversammlung können dazu keine Abänderungsanträge 
mehr eingereicht werden.  

Ausgangslage 

Eine Fläche von 55 m2 der Wohnzone W3 an der Wilstrasse Oberdorf soll gleichwertig umge-
lagert werden. Die Ursache der Umlegung ist die Schliessung des Bahnüberganges Bünt und 
damit die Aufhebung der Zufahrt auf die landwirtschaftliche Parz. Nr. 96. Neu soll die landwirt-
schaftliche Erschliessung ab der Wilstrasse erfolgen. Die neue Erschliessungslösung tangiert 
jedoch die Parzelle Nr. 102, welche heute in der Wohnzone liegt. Durch die neue Erschlies-
sung wird 55 m2 Wohnzone betroffen, welche südseitig der Parzelle in selbem Umfange kom-
pensiert werden soll. 
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Kantonale Vorprüfung 

Der Gemeinderat Oberdorf übermittelte am 1. Juni 2021 der Baudirektion die Unterlagen zur 
Arrondierung der Bauzone zur kantonalen Vorprüfung. In der Folge führte die Baudirektion bei 
verschiedenen Amtsstellen eine Vernehmlassung durch und stellte am 28. Juni 2021 ihren 
Bericht der Gemeinde Oberdorf zu. Die Baudirektion stellt fest, dass die Arrondierung zweck-
mässig ist und durch den flächengleichen Abtausch keine neuen Bauzonenkapazitäten ge-
schaffen werden. Die Parzellengrenzen sind den neuen Zonengrenzen anzupassen. 

Öffentliche Auflage und Einwendungen 

Gestützt auf Art. 17 Abs. 3 PBG wurde auf eine öffentliche Auflage verzichtet. Das schriftliche 
Einverständnis aller Betroffenen liegt vor. 

Zonenplan 

rechtsgültiger Zustand vorgesehene Änderungen 

Bereich, in welchem die Änderung des Zonenplans zur Abstimmung steht. 

Bau- und Zonenreglement 

Eine Anpassung des Bau- und Zonenreglements ist aufgrund der Arrondierung nicht erforder-
lich. 
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Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, der Arrondierung der Wohnzone W3 und 
der Landwirtschafszone auf den Parzellen Nrn. 96 und 102, Wilstrasse, zuzustimmen. 
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Erläuterungen zum Traktandum 6 
 
Informationen des Gemeinderates 
 
 
Kurzmitteilung über folgende laufende Geschäfte 
 
 Wertstoffsammelstelle / Werkdienst-Stützpunkt 
 Einwohnerbefragung  
 Neugestaltung Spielplatz Rägebogeland 
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